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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzungen
gemäss Art. 95 und 96 BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von
Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Es ist folglich weder an die in der Beschwerde
geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann
eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann sie
mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen.
Immerhin prüft das Bundesgericht, unter Berücksichtigung der allgemeinen Pflicht zur
Begründung der Beschwerde ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ), grundsätzlich nur die geltend
gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind ( BGE
141 V 234 E. 1 S. 236 mit Hinweisen).

Im Beschwerdeverfahren um die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der
Militär- oder Unfallversicherung ist das Bundesgericht nicht an die vorinstanzliche
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden ( Art. 97 Abs. 2 und Art. 105
Abs. 3 BGG ).

E. 2.1
Streitig ist, ob die Vorinstanz in Bestätigung des Einspracheentscheides vom 11. März 2020
zu Recht auf einen Invaliditätsgrad von 30 % und eine Integritätsentschädigung für einen
entsprechenden Schaden von 15 % erkannte.

E. 2.2
Das kantonale Gericht hat die rechtlichen Grundlagen betreffend den für die
Leistungspflicht des obligatorischen Unfallversicherers ( Art. 6 UVG ) vorausgesetzten
natürlichen Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und dem Gesundheitsschaden (
BGE 134 V 109 E. 2.1 S. 111 f., 129 V 177 E. 3.1 f. S. 181) sowie die erforderliche
Adäquanz des Kausalzusammenhangs bei psychischen Unfallfolgen ( BGE 115 V 133 )
richtig dargelegt. Es wird darauf verwiesen.

E. 3
Der Argumentation in der Beschwerde folgend ist - wie bereits vorinstanzlich - einzig
umstritten, ob die Suva für die psychischen Beeinträchtigungen Leistungen zu erbringen
hat. Konkret geht es um die Leistungspflicht der Unfallversicherung für die im Rahmen
einer von der Invalidenversicherung in Auftrag gegebenen polydisziplinären Expertise
(Begutachtungszentrum BEGAZ,, vom 21. August 2018) diagnostizierte Schmerzstörung
mit körperlichen und psychischen Faktoren (ICD-10: F45.41) und die sekundäre depressive
Störung im Rahmen der Schmerzproblematik (ICD-10: F38.8).

E. 4



Nach Feststellung des kantonalen Gerichts ergibt sich aus dem genannten Gutachten, dass
sich nach dem Unfallereignis vom 12. Dezember 2012 eine psychische Problematik
entwickelt habe. Dies werde auch von der Suva nicht in Frage gestellt. Damit ist der
natürliche Kausalzusammenhang zwischen dem psychischen Beschwerdebild und dem
Unfall unbestritten. Die Vorinstanz prüfte daher zu Recht, ob auch der adäquate
Kausalzusammenhang gegeben sei.

E. 4.1
Für die Bejahung des adäquaten Kausalzusammenhangs im Einzelfall ist zu verlangen, dass
dem Unfall eine massgebende Bedeutung für die Entstehung einer Arbeits- oder
Erwerbsunfähigkeit zukommt. Dies trifft dann zu, wenn er eine gewisse Schwere aufweist.
Für die Beurteilung dieser Frage ist an das Unfallereignis anzuknüpfen, wobei - ausgehend
vom augenfälligen Geschehensablauf - zwischen banalen bzw. leichten Unfällen einerseits,
schweren Unfällen anderseits und schliesslich dem dazwischen liegenden Bereich
unterschieden wird. Bei leichten Unfällen kann die Adäquanz in der Regel verneint werden
( BGE 134 V 109 E. 10.1 S. 126).

E. 4.2
Die Frage nach der Adäquanz eines natürlichen Kausalzusammenhanges stellt
grundsätzlich eine Rechtsfrage dar (statt vieler: BGE 134 V 109 E. 6.2.1 S. 117; SVR 2017
UV Nr. 41 S. 141, 8C_833/2016 E. 5.2; Urteil 8C_602/2020 vom 15. Dezember 2020 E.
6.3). Sie stellt sich entgegen der Darstellung in der Beschwerde auch dann, wenn sich eine
psychische Beeinträchtigung auf der Basis eines somatisch begründeten Schmerzzustandes
entwickelt hat. Letzteres ist eine Frage des natürlichen Kausalzusammenhanges. Nur dieser
ist auf der Grundlage des medizinischen Sachverhaltes festzustellen. Er ist vorliegend aber
gerade nicht umstritten. Entsprechend konnte die Vorinstanz davon absehen, die
medizinischen Gutachten und Berichte in dieser Hinsicht umfassend zu würdigen.

E. 4.3
Das kantonale Gericht legte richtig dar, dass gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung
bei der Adäquanzbeurteilung lediglich bei Schleudertraumen und äquivalenten
Verletzungen der Halswirbelsäule auf eine Differenzierung zwischen physischen und
psychischen Komponenten verzichtet wird ( BGE 134 V 109 E. 6 S. 116). Der
Beschwerdeführer hat beim Unfall vom 12. Dezember 2012 eine Ruptur der
Supraspinatussehne an der rechten Schulter erlitten. Dabei handelt es sich nicht um eine
Verletzung der genannten Art. Ein Distorsionstrauma der Halswirbelsäule oder eine
äquivalente Verletzung wurde denn auch nie diagnostiziert. Damit hat die Vorinstanz die
Adäquanz zu Recht gemäss Rechtsprechung nach BGE 115 V 133 geprüft.

E. 4.4
Der Beschwerdeführer rutschte am 12. Dezember 2012 auf Glatteis aus und stürzte auf die
rechte Schulter. Es handelt sich um den klassischen Fall eines leichten Unfalles, wie die
Vorinstanz korrekt erkannt hat ( BGE 115 V 133 E. 6a S. 139). Die Adäquanz ist damit
ohne Prüfung der betreffenden Kriterien zu verneinen. Entgegen der Darstellung in der
Beschwerde ist dabei irrelevant, ob sich ein Versicherter beim Unfall eine Verletzung
zugezogen hat, welche operativ behandelt werden musste. Es bleibt demzufolge bei der
vorinstanzlich bestätigten Ablehnung einer Leistungspflicht für die psychischen
Beeinträchtigungen des Beschwerdeführers. Die Höhe des Invaliditätsgrades und des
Integritätsschadens für die somatischen Beschwerden aufgrund der Schulterverletzung wird



nicht bestritten. Sie werden letztinstanzlich mangels erkennbarem Hinweis auf
offenkundige Fehler nicht weiter geprüft.

E. 5
Neben einer höheren Invalidenrente und einer höheren Integritätsentschädigung beantragt
der Beschwerdeführer auch Heilbehandlung gemäss Art. 21 UVG . Auf das entsprechende
Begehren wurde im Einspracheentscheid vom 11. März 2020 nicht eingetreten, weil die
Frage nach Heilbehandlung nach der Berentung nicht Gegenstand der Verfügung vom 12.
Mai 2019 war. Wie bereits vor dem kantonalen Gericht begründet der Beschwerdeführer
auch letztinstanzlich nicht, inwiefern das Nichteintreten auf den genannten Antrag
rechtsverletzend sein soll, sondern argumentiert ausschliesslich materiell. Auf das Begehren
ist daher auch vor Bundesgericht nicht einzutreten.

E. 6
Da die Beschwerde offensichtlich unbegründet ist, wird sie im Verfahren nach Art. 109
BGG erledigt. Somit wird kein Schriftenwechsel durchgeführt und die Begründung erfolgt
summarisch sowie unter Verweis auf den vorinstanzlichen Entscheid ( Art. 109 Abs. 3
BGG ).

E. 7
Das Verfahren ist kostenpflichtig. Die unterliegende Versicherte hat die Gerichtskosten zu
tragen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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